
 

Kongenitaler Hyperinsulinismus e.V.  

Rigaer Str.87 

10247 Berlin 

 

Beitragsordnung 

(gem. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 23.08.2025) 

§ 1 Allgemeines 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. Beschlüsse über die Änderung der 
Beitragsordnung gelten ab dem auf die Beschlussfassung folgenden Jahr. 
Beim Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung bereits geleisteter Beiträge. 

 

§ 2 Zahlungsweise und Fälligkeit 

Die festgesetzten Beträge werden zum 1. März des jeweiligen Jahres erhoben, in dem der Beschluss 
gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt 
werden. 
Die Beitragszahlung erfolgt durch Lastschrifteinzug. Die Mitglieder erteilen dazu ihre Zustimmung 
unter Angabe ihrer Bankverbindung. Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, 
entrichten ihre Beiträge bis spätestens zum 31. Januar eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des 
Vereins. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von 5 Euro pro Mahnung erhoben. Bei 
Lastschriftrückgaben wird eine Gebühr in Höhe der dem Verein entstanden Aufwendungen 
berechnet. 
 

§ 3 Beiträge 

Folgende Beiträge werden erhoben: 
 

Beitragsgruppe Beitrag / Jahr 

Familienmitgliedschafti 50 EUR 

Betroffene an CHI Erkrankte ab dem 18. Lebensjahr bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres 

beitragsfrei 

Betroffene an CHI Erkrankte nach Vollendung des 25. Lebensjahres 50 EUR  

Fördermitgliedschaft 25 EUR oder freiwillig 
höherer Betrag 



 
 

i Eine Familie im Sinne der Familienmitgliedschaft umfasst alle im Haushalt lebenden Personen des an CHI 
erkrankten Kindes bis zu dessen Vollendung des 18. Lebensjahres 

 
Der Vorstand entscheidet im Rahmen der Aufnahme von neuen Mitgliedern über die Einstufung im 
Rahmen der von der Mitgliederversammlung vorgegebenen Beiträge. Änderungen der persönlichen 
Angaben sind dem Verein schnellstmöglich mitzuteilen. 
 

§ 4 Vereinskonto 

Soweit die Zahlung nicht per Lastschrifteinzug erfolgt, ist sie nur auf das folgende Konto des Vereins 
zulässig: 
Name: GLS Gemeinschaftsbank e.G. 
BIC GENODEM1GLS 
IBAN DE55 4306 0967 1124 8677 00 
 
 
 


